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Anordnung Nr. 31 
über die Ergänzung der Ordnung der Planung 

der Volkswirtschaft der DDR 1986 bis 1990
vom 27. Februar 1987

§ 1
In Übereinstimmung mit dem Minister der Finanzen wer

den für verbindlich erklärt:
a) die Festlegungen zur Ausarbeitung und Einreichung der 

Planentwürfe zum Fünfjahrplan, zu den Jahresvolks
wirtschaftsplänen und Staatshaushaltsplänen (Anlage) 
in Ergänzung der Ordnung der Planung der Volkswirt
schaft der DDR 1986 bis 1990 — Planungsordnung — An
lage zur Anordnung vom 7. Dezember 1984 (Sonderdruck 
Nr. 1190 a bis r des Gesetzblattes),

b) die Neufassung der Abschnitte 1 und 3 des Teiles A so
wie der Teile L und N der Planungsordnung.2

§ 2

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 
Kraft und ist beginnend mit der Ausarbeitung des Volkswirt
schaftsplanes und des Staatshaushaltsplanes 1988 anzuwen
den. *

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
— die Anordnung Nr. 1 vom 18. April 1985 über die Ergän- 

- zung der Ordnung der Planung der Volkswirtschaft der
DDR 1986 bis 1990 (GBl. I Nr. 11 S. 117),

— die Anlage 1 zur Anordnung Nr. 2 vom 8. April 1986 über 
die Ergänzung der Ordnung der Planung der Volkswirt
schaft der DDR 1986 bis 1990 (GBl. I Nr. 14 S. 185),

— der Abschnitt „Planung der sozialistischen Rationalisie
rung“ im Teil L der Planungsordnung.

Berlin, den 27. Februar 1987

Der Vorsitzende 
der Staatlichen Plankommission

I. V.: K l o p f e r  
Mitglied des Ministerrates 

und Staatssekretär 
in der Staatlichen Plankommission 1 2

1 Anordnung' Nr. 2 vom 8. April 1986 (GBl. I Nr. 14 S. 185)
2 werden als Sonderdrucke Nr. 1190/la, 1, n des Gesetzblattes ver

öffentlicht
Alle Bezieher der Sonderdrucke 1190a, 1, n erhalten ohne erneute 
Bestellung die Neufassungen 1190/la, 1, n.

Anlage
zu vorstehender Anordnung Nr. 3 

Festlegungen
zur Ausarbeitung und Einreichung der Planentwürfe 

zum Fünfjahrplan, zu den Jahresvolkswirtschaftsplänen 
und Staatshaushaltsplänen

Auf der Grundlage der Planungsordnung gelten für die 
Ausarbeitung und Einreichung der Planentwürfe zum Fünf
jahrplan, zu den Jahresvolkswirtschaftsplänen und Staats
haushaltsplänen folgende Festlegungen!:

I. Zu den allgemeinen Bestimmungen der Planungs
ordnung
Zu Teil A Abschnitt i (S. 5) der Planungsordnung:
1. Zu Ziff. 11 — Nomenklatur der staatlichen Plan

kennziffern (S. 27)
1.1. Neu aufgenommen wird die Kennziffer:

k 9.20. Normative für die Bildung des eigenver
antwortlich zu erwirtschaftenden und zu 
verwendenden Investitionsfonds35)
— aus Nettogewinn
— aus Amortisationen
Diese Normative sind im zentral und ört
lich geleiteten Bereich der Industrie so
wie des Bauwesens als staatliche Auf
gaben und staatliche Planauflagen für 
den Jahresvolkswirtschaftsplan anzu
wenden.

1.2. Neu aufgenommen wird die Fußnote 35:
35) Die Normative werden auf der Grundlage 

der Vorgaben für die Anteile zur Bildung 
dieses Fonds aus Nettogewinn und Amorti
sationsaufkommen durch die Minister und 

f  die Leiter der Fachorgane der Räte der Be
zirke und Kreise den Kombinaten und Be
trieben übergeben.

II. Zur konzeptionellen Vorbereitung des Fünf jahrplanes2

Zu Teil A Abschnitt 2 (S. 99) der Planungsordnung:* 
In Ziff. 1.2. (S. 99) wird als Abs. 6 aufgenommen:
(6) Unter Leitung der Generaldirektoren der bilan-

1" Festlegungen, die aus den Anordnungen Nr. 1 vom 18. April 1985 
und Nr. 2 vom 8. April 1986 über die Ergänzung der Ordnung der 
Planung der VolksWirtschaft der DDR 1986 bis 1990 unverändert über
nommen wurden, sind im Text mit * gekennzeichnet.

- 2 Für Abschnitt 2 „Konzeptionelle Vorbereitung des Fünf jahrplanes“ 
gilt Sonderdruck Nr. 1190a des Gesetzblattes in der Fassung dieser 
Festlegungen.


